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40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §18

AsylG 2005 §8 Abs1

AsylG 2005 §9 Abs1 Z1

AVG §37

AVG §39 Abs2

AVG §45 Abs2

32011L0095 Status-RL Art19 Abs4

32011L0095 Status-RL Art4 Abs1

Rechtssatz

Es ist Aufgabe der Behörde, näher darzulegen, worin sie im konkreten Fall Umstände erblickt, sodass davon

auszugehen ist, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht

mehr vorliegen. Ausgangspunkt dieser Betrachtungen haben daher jene Umstände zu sein, die ursprünglich zur

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten geführt haben. Vermag die Behörde insoweit ihre Ansicht

ordnungsgemäß zu belegen, liegt es am betro>enen Fremden, ein entsprechendes Vorbringen ins Tre>en zu führen,

weshalb die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten weiterhin vorliegen.

Dies gilt vor allem dann, wenn er dies auf andere als die bisher maßgeblichen Gründe stützen möchte.
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